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Vereins- und Flugplatzordnung 

 
1. Jeder Modellpilot/ jede Modellpilotin handelt in Eigenverantwortlichkeit, 

hat für ausreichenden  Versicherungsschutz selbst Sorge zu tragen und 
auf Aufforderung zu belegen. 

2. Jeder Modellpilot/ jede Modellpilotin weiß über den Artikel 16 
(EU-Drohnenverordnung: Registrierung, Kennzeichnungspflicht, 
Kenntnisnachweis) Bescheid und kommt dieses nach! 

3. Die Sicherheit umstehender Personen darf unter keinen Umständen 
gefährdet werden und Störungen oder Belästigungen von 
Anrainer*innen und Nachbar*innen sind strikt zu vermeiden!  

4. Der Modellflug mit Verbrennerantrieben ist verboten! Bei elektrisch 
angetriebenen Modellen ist auf eine möglichst geringe Lärmentwicklung 
zu achten. Der Betrieb von mit Heckmotor getriebenen Modellen ist nur 
nach Prüfung durch einen Flugbetriebsleiter/eine Flugbetriebsleiterin 
gestattet. 

5. Den Anordnungen der Flugbetriebsleiter*innen und anderer 
Vorstandsmitglieder*innen ist Folge zu leisten! 

6. Wiederholte oder schwere Verstöße gegen diese Vereins- und 
Flugplatzordnung können zu Platzverweis oder Vereinsauschluss führen. 

7. Die Einrichtungen des Vereins, sowie die gesamte Umgebung sind 
pfleglich zu behandeln. 

8. Zu- und Abfahrten zum und vom Flugplatz müssen mit angepasster 
Geschwindigkeit und Umsicht durchgeführt werden. Die Parkplätze sind 
sinnvoll und platzsparend zu benutzen. 

9. Vom beabsichtigten Start oder Landung müssen andere, auf der Piste 
befindliche Modellpilot*innen, durch Zuruf in Kenntnis gesetzt werden. 
Ebenso sind Pistenüberflüge und deren Richtung anzukündigen. Sollte ein 
Flugmodell außer Kontrolle geraten, sind umstehende Personen durch 
lauten Zuruf zu warnen. 

10. Modellfluganfänger*innen dürfen nur im Beisein eines geübten 
Modellpiloten/ einer geübten Modellflugpilotin ein Modell in Betrieb 
nehmen. Die Flugbetriebsleiter*innen können über die 
Alleinflugberechtigung befinden. Jede Art riskanter Flugmanöver ist zu 
unterlassen. 

11. Der Modelflugplatz des MBV-AirPower ist für eine maximale Flughöhe von 
150m über Grund zugelassen. 


